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Bayern� KAMMERWAHLEN 2026  [ DAB REGIONAL ] 

Wahl der XIV. Vertreterversammlung 
der Bayerischen Architektenkammer

1. Einreichen 
der Wahlvorschläge
Wahlvorschläge sind bis spätestens Donners-
tag, 15. Januar 2026, 15:00 Uhr, in der Ge-
schäftsstelle der Bayerischen Architekten-
kammer, Waisenhausstraße 4, 80637 Mün-
chen, z. Hd. des Wahlvorstands, schriftlich 
einzureichen.
Jeder Wahlvorschlag muss folgende Anga-
ben enthalten:
	� Kennwort des Wahlvorschlags

	� Liste der Bewerberinnen und Bewerber

	� Unterstützung des Wahlvorschlags durch 
wenigstens fünfzehn Wahlberechtigte 
(jeweils Name, Anschrift, Unterschrift)

	� Zustimmungserklärungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber.

Je Bewerberin bzw. Bewerber sind folgende 
Angaben erforderlich: Familienname, Vor-
name, Geburtsdatum, in der Architektenlis-
te geführte Anschrift, Regierungsbezirk, 
Fachrichtung, Tätigkeitsart.

Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber 
mehreren Fachrichtungen (Architekt/in, In-
nenarchitekt/in, Landschaftsarchitekt/in) oder 
Tätigkeitsarten (freischaffend, angestellt, be-
amtet, in der Bauwirtschaft tätig) zuzurech-
nen, muss sie oder er sich für eine entschei-
den. Diese Fachrichtung bzw. Tätigkeitsart ist 
für die Wahlen zur Vertreterversammlung und 
zum Vorstand maßgeblich. Die verbleibenden 
Fachrichtungen bzw. Tätigkeitsarten sind zu-
sätzlich aufzuführen.

Soweit Sie nicht sicher sind, dass Ihre ak-
tuellen Daten in der Architektenliste und/
oder der Stadtplanerliste gespeichert sind, 
bitten wir Sie um einen Anruf in der Ge-
schäftsstelle. Sie ersparen uns damit zeitrau-
bende Nachfragen im Fall von unterschiedli-

chen Angaben auf Ihrer Zustimmungserklä-
rung und in der Architektenliste.

Bitte beachten Sie, dass Wahlvorschläge, 
die den genannten Anforderungen nicht genü-
gen, lt. Wahlordnung zurückzuweisen sind. Da 
die Angaben eines jeden Bewerbers vom 
Wahlvorstand zu prüfen sind, bitten wir Sie 
dringend, Ihren Wahlvorschlag frühzeitig der 
Bayerischen Architektenkammer zuzuleiten. Es 
bleibt dann die Möglichkeit, ggf. unvollständi-
ge Angaben zu ergänzen oder zu berichtigen. 

Die entsprechenden Formblätter können 
ab sofort bei der Bayerischen Architekten-
kammer angefordert werden und stehen un-
ter kammerwahlen.byak.de zum Download 
bereit.

2. Prüfung der Wahlvor-
schläge, Zusammenstellung 
der Wahlvorschlagsliste  
(Stimmzettel) 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist (15. Januar 
2026, 15:00 Uhr) prüft der Wahlvorstand die 
eingegangenen Wahlvorschläge. Die Wahlvor-
schläge, die nicht zu beanstanden sind, wer-
den zur Wahlvorschlagsliste als Grundlage für 
den Stimmzettel zusammengestellt. Über die 
Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem 
Stimmzettel entscheidet das Los. Die zugeteil-
te Listennummer wird den gültigen Wahlvor-
schlägen unverzüglich bekannt gegeben.

Jede Bewerberin/jeder Bewerber kann nur 
in einem Wahlvorschlag benannt werden. 
Sind die Anforderungen hinsichtlich eines/ei-
ner einzelnen Bewerbers/Bewerberin nicht 
erfüllt, wird dessen/deren Name aus dem 
Wahlvorschlag gestrichen.

3. Terminübersicht
Einreichen der Wahlvorschläge
bis 15. Januar 2026, 15:00 Uhr

Prüfung der Wahlvorschläge durch  
den Wahlvorstand
23. Januar 2026

Versand der Wahlunterlagen an die Kam-
mermitglieder (mit Wahlmöglichkeit zwi-
schen elektronischer Wahl und Briefwahl)
26. März 2026

Wahlzeit
26. März bis 30. April 2026, 18:00 Uhr

Feststellung des Wahlergebnisses in 
öffentlicher Sitzung des Wahlvorstands
4., 5. und 6. Mai 2026

Konstituierende Vertreterversammlung der 
XIV. Wahlperiode (mit Wahl des Vorstands 
und der Ausschüsse)	
3. Juli 2026
� p

Diese und weitere Informationen zu den Kammerwahlen 2026 – auch zur Wahl der Junior-
mitglieder mit beratender Funktion in der Vertreterversammlung – finden Sie auf der eigens 
eingerichteten Internetseite: 

kammerwahlen.byak.de 
Dort finden Sie auch die Formblätter für die Einreichung der Wahlvorschläge und die voll-
ständige Wahlordung für die Wahlen zur Vertreterversammlung. 

Im Frühjahr 2026 werden die Vertreterversammlung  
und der Vorstand der Bayerischen Architektenkammer  
neu gewählt. Sollten Sie sich überlegen, selbst einen  
Wahlvorschlag zur Vertreterversammlung einzureichen, 
beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:


